Vermittlungsauftrag zum Verkauf eines Fahrzeuges

abgeschlossen zwischen 

Herr/Frau/Firma.............................................................

Beruf.............................................................

Wohnort........................................................

Straße............................................................

als Auftraggeber/in einerseits und

als Vermittler andererseits unter nachstehenden Bedingungen:

1. Der/die Auftragsgeber/in beauftragt hiermit den Vermittler das ihm gehörende nachstehend näher umschriebene Kraftfahrzeug bis längstens.......................... zu einem Mindestpreis von  € ................................ ( in Worten...................................................................

     .........................................) zu verkaufen und ermächtigt ihn den Kaufpreis in      

     Empfang zu nehmen.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich im Namen und auf Rechnung des/der   Auftraggebers/in; das Auftragsverhältnis ist dem Dritten offen zu legen.

2. Der/die Auftraggeber/in haftet für die von ihm bekanntgegebenen Angaben betreffende das zu vermittelnde Kraftfahrzeug, wobei diese Angaben alleine der/die Auftraggeber/in getätigt hat.

Zu verkaufendes Fahrzeug:

Fahrzeugart: .....................................      Marke und Type: .............................      Baujahr:.............................................

     Motornummer...................................     
Fahrgestellnummer:........................

     Kilometerstand:.................................
unfallfrei:  Ja/Nein

     Erstbesitzer: Ja/Nein





     Vorhandene Schäden:........................................................................................

      ..........................................................................................................................

      ..........................................................................................................................

      Letzte Überprüfung gem. §57a KFG am: .........................................................

      Vorlage Überprüfungsbescheid:  Ja/Nein 

      Übergabe Typenschein: Ja/Nein  Zulassungsschein : Ja/Nein  

3. Erzielt der Vermittler einen höheren Verkaufspreis als den vereinbarten Mindestverkaufspreis, so steht die Differenz als Provision dem Vermittler zu, wobei sich der Vermittler verpflichtet, über den gesamten erzielten Kaufpreis dem Verkäufer gegenüber Rechnung zu legen. 

4. Bei vorzeitiger Abholung innerhalb der vereinbarten Mindeststehzeit durch den/die Auftraggeber/in und dadurch Vereitelung der Vermittlung durch den/die Auftraggeber/in, verpflichtet sich der/die Auftraggeber/in ein Reugeld in der Höhe von 10% des vereinbarten Mindestverkaufspreises zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ( derzeit 20 % ) an den Vermittler zu bezahlen. Sollten bereits in Auftrag gegebene  Reparaturarbeiten, Inserateschaltungen und dergleichen  (Siehe Punkt 5) vom Vermittler durchgeführt worden sein, so sind die angelaufenen Auslagen ebenfalls zu berichtigen.

5. Der/die Auftraggeber/in beauftragt den Vermittler folgende Arbeiten   durchzuführen und verpflichtet sich, die dafür anlaufenden Kosten, die auf Wunsch des/der Auftraggebers/in vor Durchführung der Arbeiten diesem/dieser bekanntgegeben werden, und über die nach der Durchführung Rechnung gelegt wird, zu bezahlen:

 * Überprüfung gemäß § 57 a KFG ( notwendige Reparaturarbeiten die die   Betriebs - und Verkehrssicherheit beeinträchtigen ) Ja/Nein
 * Reparatur bis zu Reparaturkosten von € 145,35 ( beinhaltet Batterie, vier   Zündkerzen und Überprüfung des Vergasers ) Ja/Nein

      * Einschaltung von Inseraten ( Einzelinserat Kosten € 18,17 bis 21,80)

                                                      Ja/Nein

                                                      Anzahl:     Stück

                                                      Zeitung:

       *  Überprüfung der Reifen, wenn notwendig Ersatz beschädigter Reifen

                                                      Ja/Nein

Sollte der/die Auftraggeber/in für eine zum Verkauf notwendige Reparatur seine  Zustimmung nicht geben, ist der Vermittler berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall hat der/die Auftraggeber/in keinen Anspruch auf Rückzahlung des Vermittlungsentgeltes(siehe Punkt 4).

6. Der/die Auftraggeber/in berechtigt den Vermittler, mit dem Kraftfahrzeug Vor - Übungs - und Probefahrten durchzuführen und allfällige Kaufinteressenten selbst fahren zu lassen. Der Vermittler ist nicht verpflichtet, über die Firmenbündelversicherung hinaus das Kraftfahrzeug des/der Auftraggebers/in zusätzlich zu versichern; der Vermittler übernimmt für Schäden, welche durch Dritte z.B.  bei Probefahrten verursacht werden keinerlei Haftung. 

7. Der Vermittler handelt ausschließlich im Namen des/der Auftraggebers/in und sind daher Gewährleistungs - und Schadenersatzansprüche aus dem verkauften Kfz ausschließlich gegen den/die Auftraggeber/in geltend zu machen. Der/die Auftraggeber/in verpflichtet sich, dem Vermittler diesbezüglich vollständig schad - und klaglos zu halten. Sollte der Vermittler diesbezüglich von Dritten gerichtlich in Anspruch genommen werden, verpflichtet sich der/die Auftraggeber/in insbesondere, soweit möglich in den Prozess einzutreten und sämtliche Prozesskosten zu ersetzen.

8. Bei Ablauf der Mindeststehzeit ist eine beiderseitige Verlängerung jederzeit möglich. Nach Ablauf der Stehzeit ohne Verlängerung seitens des Vermittlers oder Auftraggebers/in ist der Vermittler verpflichtet, den /die Auftraggeber/in schriftlich zu Abholung des Fahrzeuges unter  Setzung einer angemessenen Nachfrist mit Hinweis darauf, dass bei Nichtabholung des Fahrzeuges innerhalb der gesetzten Nachfrist Verwahrungsgebühren in der Höhe von € 5,09 pro Tag anfallen, aufzufordern. Im Falle der Nichtabholung des Fahrzeuges trotz gesetzter Nachfrist erfolgt die Lagerung des Fahrzeuges auf Kosten und Gefahr des/der Auftraggebers/in. Sollte der/die Auftraggeber/in das Kfz trotz Aufforderung auch in der gesetzten Nachfrist nicht abholen, ist der Vermittler berechtigt, das Kfz auf Kosten und Gefahr des/der Auftraggeber/in zu veräußern bzw. zu verwerten, wobei der Vermittler aus dem Erlös die ihm zustehenden Forderungen ( siehe Punkt 3 und 4) unter Rechnungslegung tilgen kann.

9. Sollte der Verkauf durch den Vermittler zu dem vereinbarten Mindestkaufpreis nicht möglich sein, so kann der vereinbarte Mindestpreis vom Vermittler in Absprache mit dem/der Auftraggeber/in reduziert werden.

10. Der Vermittler übernimmt keine Garantie für das Zustandekommen des Verkaufs innerhalb der vereinbarten Mindeststehzeit.

11. Der/die Auftraggeber/in bestätigt, den Inhalt dieser Urkunde gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein.

Linz, am.....................................

Eigentümer/in-Auftraggeber/in : ...............................................

Vermittler : .........................................

